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Lenneper Turngemeinde 1860 e.V. 
Beitrittserklärung 

 Mandatsreferenz/Teilnehmer/Mitglieds-Nr.  

 

Neugasse 4 • 42897 Remscheid • Tel.: 02191/460590  

www.LTG-SPORT.de • email: info@ltg-sport.de •  Fax: 02191/4605919                        

SEPA-ID: DE74LTG00000080408 • BIC: VBRSDE33XXX • IBAN DE78 3406 0094 0004 0216 89       

Name/Vorname 
           

Erziehungsberechtigter 
            

                       

Strasse H.-Nr. 
           Geburtsdatum 

(Erziehungsberechtigter) 
            

                       

PLZ/Wohnort 
     

 
                        

                            

Geburtsdatum  
   

Mobil  Tel Büro 
                        

Tel privat  
    

 

weiblich 
 

 

männlich 
 

 

  divers 
 

 

Eingangsstempel 
 

Eintrittsdatum 

E-Mail  
       

 

Die Email-Adresse und die Telefonummern sind 
freiwillige Angaben und können jederzeit teilweise 
oder ganz für die Zukunft widerrufen werden. 

     

Ist oder war bereits ein Familienangehöriger 
Mitglied? 

     
 ja                    nein 

  

 

Bemerkungen: 

 

gewählte Sportart/en, Tag, Uhrzeit, Halle: 

    

       Der Einzug der Beiträge und Gebühren erfolgt  
vierteljährlich  
 

jährlich 

Vereinssport mit Sonderbeitrag Quartal (VS) 

Bogenschießen                            5 € 
 

Fechten                                      20 € 
 

Judo                                           10 € 
 

LG Remscheid Leichtathletik     15 € 
 

 

Tanz für Kinder                          10 € 
 

Handball (Wert siehe Homepage) 

 

Verein (V) monatlich – Aufnahmegebühr Kind 5 €/Erw. 7,50 € 
Mitgliedsbeitrag Kind bis 13 Jahre           4,50 €                               
Mitgliedsbeitrag Jugend, Schüler, Stud.   6,50 €        
Mitgliedsbeitrag Erwachsene                    8,75 €  
Mitgliedsbeitrag Ehepartner                      7,00 € 
Mitgliedsbeitrag Familie                          18,35 € 
 

Monatliche Kursgebühr bei Mitgliedschaft (VK)  
Kurs 45min   9,30 €          Kurs Yoga  24,70 €      Kinderschwimmkurs 
Kurs 60min 12,40 €          H2O Kind   11,50 €      Hesselbach 45,50 € 

Kurs 75min 15,50 €          Sportbad Ki. 11,50 €      
Kurs 90min 18,60 €          Jumping      2,00 €      

 

 

Kombinationsmodule: 
Diese Monatsgebühren werden vierteljährlich zusätzlich 
zum Mitgliedsbeitrag eingezogen: 
 

24,90 € Fitness Pro              
      

31,90 € Fitness Premium                
 

24,90 € Zirkel 
 

Einmalig Zirkelkarte 5 € 

 

Besteht die Bereitschaft bei LTG-Veranstaltungen aktiv zu helfen?      Ja           Nein 

                               Ich stimme der elektronischen Verarbeitung meiner Daten gemäß den Angaben der rückseitigen Information zur DSGVO zu. Ich erkläre den Beitritt zur LTG unter Anerkennung der Satzung.  

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Lenneper Turngemeinde 1860 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein unten aufgeführtes Kreditinstitut an, die auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

Institut:       IBAN:             Konto-Nr.:       
 

Name, Unterschrift u. Adresse  
des Kontoinhabers (nur falls abweichend):             BIC:         BLZ:       
Durch meine Unterschrift bestätige ich, den Inhalt der Beitrittserklärung, einschließlich des Dokumentes „Beiträge, Gebühren u. DSGVO“, zur Kenntnis genommen zu haben und erkenne Sie hiermit rechtsverbindlich an. 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?  
     Suchmaschine        Facebook         LTG-Broschüre         Schule          Arzt              Empfehlung           Ort, Datum, Unterschrift des Mitglieds 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich       gültig ab 24.02.2021      Trainer                    Presse           LTG-Zeitungsbeilage          Sonstiges:  _________________ 

 



           

Beiträge, Gebühren u. Teilnahmebedingungen 
   
1. Vertragsabschluss: Der Vertrag kommt bei Abschluss eines schriftlichen Vertrages durch die Unterschrift der 
Vertragspartner zustande. Sie erhalten eine schriftliche Aufnahmebestätigung. Bei Nutzung unserer online 
Beitrittserklärung auf unserer Homepage (www.LTG-Sport.de), stellt das Ausfüllen und Absenden des online zur 
Verfügung gestellten Formulars ein Angebot auf Abschluss eines Mitgliedschaftsvertrages dar. Die Annahme des 
Angebots erfolgt mit Zusendung der Aufnahmebestätigung. Ein online abgeschlossener Vertrag kann innerhalb von zwei 
Wochen seit Abschluss des Vertrages ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen werden. 
2. Allgemein: Für Kinder wird eine Aufnahmegebühr von 5 EUR, für Erwachsene von 7,50 EUR fällig. Beim Gerätezirkel 
und Fitness Premium entfällt die Aufnahmegebühr, dafür fallen hier 5 EUR für eine Zirkelkarte an. Die Beiträge und 
Gebühren entnehmen Sie bitte unsere Homepage: www.LTG-Sport.de 
Am Sportangebot teilnehmen kann jeder, soweit gegen die Sportausübung keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 
Eine befristete Befreiung von der Zahlung der Zusatzbeiträge kann bei einer attestierten Ausfalldauer (ärztliches Attest, 
Mutterschaftspass) von mind. drei Monaten beantragt und ggf. gewährt werden. Bereits gezahlte Zusatzbeiträge werden 
anteilig für den nach Vorlagedatum verbleibenden Zeitraum als Guthaben verbucht. Mitgliedsbeiträge und Gebühren für 
Hesselbachschwimmkurse bleiben hiervon unangetastet. Die LTG behält sich einen Wechsel der Kursleiter/Trainer aus 
organisatorischen Gründen vor. Die Kurse in der Moll´schen Fabrik werden 44x pro Kalenderjahr angeboten. Die 
Kursgebühren sind darauf basierend kalkuliert. In den Schulferien findet das Vereinssportangebot nicht statt. Für 
mitgebrachte Wertgegenstände, Kleidung, etc. wird nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz seitens der LTG Haftung 
übernommen. Aufgrund der DSGVO dürfen in unseren Sportangeboten keine Bild- oder Videoaufnahmen gemacht 
werden.  
3. Ermäßigung: Die Beitragsermäßigung gilt für Jugendliche, Schüler und Studenten bis zu einem Alter von 27 Jahren 
gegen den unaufgeforderten Nachweis der fortbestehenden Ausbildung oder Studiums nach Ablauf des 
Begünstigungszeitraums. Nachträglich eingereichte Bescheinigungen werden für maximal 3 Monate rückwirkend 
anerkannt. 
4. Beitragszahlung: Der Mitgliedsbeitrag, Sonderbeiträge und Kursgebühren sind vierteljährlich oder jährlich durch 
Einzugsermächtigung zu zahlen. Der Einzug erfolgt zu Beginn eines jeden Kalenderjahres oder -quartals. Bei 
Neuaufnahme wird der Beitrag anteilig bis zum folgenden Einzug berechnet.  
5. Änderung von Stammdaten und Kontodaten: Kontoänderungen, Wohnungswechsel oder sonstige Veränderungen 
sind unverzüglich schriftlich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Eventuelle Kosten für eine Meldeauskunft bei nicht 
mitgeteiltem Wohnortswechsel und Rücklastschriftgebühren aufgrund eines Kontowechsels werden an den Sportler 
weiterbelastet. 
6. Kündigung: Die Einzugsermächtigung verliert mit Ablauf des gekündigten Zeitraums ihre Gültigkeit. Kursleiter sind 
nicht berechtigt, Kündigungen und Beiträge entgegen zu nehmen. Die Kündigung der Mitgliedschaft von 
Sonderbeiträgen, fortlaufenden Kursen und der Fitness Pro Mitgliedschaft ist nur schriftlich zum Schluss eines 
Kalenderhalbjahres nach einer Mindestlaufzeit von 6 Monaten zum (30.06. und 31.12.) unter Einhaltung einer Frist von 
1 Monat zulässig. Die Kündigung für den Zirkel und Fitness Premium ist erstmalig nach einem Jahr unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zulässig. Nach dem ersten Jahr ist die Kündigung zum Kalenderquartal mit einer Frist von 
einem Monat möglich. Die Kündigung für die Schwimmkurse in der FA Hesselbach ist zum Kalenderquartal mit einer 
Frist von einem Monat zulässig. Wir gewähren ein Sonderkündigungsrecht nach der 1. Stunde für alle 
Kinderschwimmkurse.  
7. Rücklastschrift/Mahnverfahren: Kommt es bei der Durchführung des Lastschrifteinzugs zur Rücklastschrift, mahnt 
der Verein den ausstehenden Betrag schriftlich an. Rücklastschriften werden als 1. Mahnung (zzgl. 5,00 € Mahngebühr) 
sowie etwaige Rücklastschriftgebühren mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen in Erinnerung gebracht. Nach Verstreichen 
der Zahlungsfrist von 14 Tagen der letzten Mahnung erfolgt ein Mahnantrag beim Amtsgericht. Die dabei entstehenden 
Kosten werden an den Sportler weitergegeben. Bis die offenstehenden Positionen beglichen sind, wird dem Sportler die 
Teilnahme am Sport verwehrt. Die Beiträge und Gebühren fallen jedoch weiter an. 
8. H2O u. Sportbad Schwimmkurs - Teilnahmebedingungen - Bronze, Silber, Gold, Gold+ 
Für die Teilnahme an einem Bronzekurs ist die Schwimmfähigkeit Voraussetzung. Legen Sie bitte der Anmeldung eine 
Seepferdchenbescheinigung bei, welche nicht älter als 3 Monate ist. Der Anfang der ersten Schwimmstunde der 
Bronzekinder wird von den Eltern begleitet, bis die Schwimmfähigkeit durch unsere Trainer geprüft wurde. Die LTG 
behält sich vor, Anmeldungen zu stornieren, wenn die Kinder nicht schwimmen können. In den Schulferien finden keine 
Schwimmkurse im H2O und Sportbad statt.  

H2O: Treffpunkt für die Teilnahme des Kurses ist 15 min vor Kursbeginn im Eingangsbereich des H2Os. Nur die 
Kinder, die 15 min vor Kursbeginn im Eingangsbereich des H2O anwesend sind, können an dem Schwimmkurs auch 
teilnehmen. Wenn Eltern Ihr Kind zur Hilfe in den ersten Stunden in die Umkleide begleiten möchten, ist dies in 
Ausnahmefällen möglich. Sprechen Sie dazu die Mitarbeiter im H2O an. Die Kinder haben nach dem Schwimmkurs 
10 min Zeit zum Duschen und zum Umziehen. Wer mehr als 15 min benötigt muss leider im H2O nachzahlen. Aus 
organisatorischen Gründen endet nach dem Schwimmkurs die Aufsichtspflicht der LTG, wenn die Kinder das 
Drehkreuz des Schwimmbads passieren. Sollten sich abholende Eltern verspäten, können die Kinder im Foyer des 
H2Os warten.  
Sportbad: Im Sportbad hängt ein Umkleidenbelegungsplan aus. Die Eltern begleiten die Kinder zum Duschen und 
stellen diese den Schwimmtrainern an der Wasserkante vor. Straßenbekleidung und Straßenschuhe dürfen nur im 
Foyer und in den Umkleidekabinen getragen werden. Die Barfußgänge, die Duschen und der übrige 
Schwimmbadbereich darf nur Barfuß oder in Badeschlappen betreten werden. Nach dem Duschen beginnen die 
Trainer pünktlich mit dem Schwimmkurs. Aus organisatorischen Gründen endet nach dem Schwimmkurs die 
Aufsichtspflicht der LTG, wenn die Kinder das Becken verlassen. Die Eltern werden gebeten Ihre Kinder dann in 
Empfang zu nehmen. Sollten sich abholende Eltern verspäten können die Kinder im Foyer warten.  

9. Hesselbach Schwimmkurs - Teilnahmebedingungen  
Die Schwimmkurse werden 42x im Jahr angeboten. Der Umkleidebereich ist auch schon geöffnet, wenn der Trainer 
noch nicht anwesend ist. Bis dahin bewegen Sie sich und ihr Kind dort auf eigene Gefahr. Der Schwimmbereich darf erst 
zusammen mit dem Trainer betreten werden.  
 

(Stand 15.12.2020) 



           

DSGVO-Merkblatt: Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO  
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in 
den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.  
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: Lenneper Turngemeinde 1860 
e.V., Neugasse 4, 42897 Remscheid, gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Erwin Rittich und Kai 
Bieker; E-Mail: info@ltg-sport.de  
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: Lenneper Turngemeinde 1860 e.V., Der 
Datenschutzbeauftragte, Neugasse 4, 42897 Remscheid, datenschutz@ltg-sport.de 
3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: Die personenbezogenen Daten werden für die 
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, 
Organisation des Sportbetriebes). Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und 
Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des 
Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, 
regionale und überregionale Printmedien übermittelt.  
4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt 
in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den 
Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme 
am Spielbetrieb der Fachverbände. Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur 
Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) 
i.V.m. Artikel 7 DSGVO. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die 
Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer 
zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht.  
5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: Personenbezogene Daten der 
Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer  Lizenz, 
einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband 
weitergegeben. Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die 
Volksbank Remscheid weitergeleitet.  
6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden: Die personenbezogenen Daten werden für die 
Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung 
der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien 
werden zum Zweck des im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, 
Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person 
mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation 
von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. Alle Daten 
der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.  
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden 
Rechte zu:  
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,  
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,  
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,  
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO  
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird 
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:  
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben 
Ende der Informationspflicht Stand: Mai 2018  


